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Erwägungen

E. 10
Februar 1995 ausführlich begründete. Mit Entscheid vom 14. Februar 1995 trat das
Bundesamt wegen verspäteter Eingabe der Begründung auf die Beschwerde von A. nicht
ein. 2

Gegen diesen Entscheid erhob A. am 1. März 1995 Beschwerde bei der Rekurskommission
EVD. Er beantragt sinngemäss dessen Aufhebung. Aus den Erwägungen: 1. (Zuständigkeit)
2. (Streitgegenstand) 3. Mit Schreiben vom 1. November 1994 hatte der Beschwerdeführer
beim Bundesamt «Rekurs betreffend Entscheid zur Bücherexpertenprüfung 1994» erhoben
und zur Begründung ausgeführt, er erachte es als unmöglich, im Fach «Fallstudie» eine
unbrauchbare oder nicht ausgeführte Arbeit abgeliefert zu haben. Mit dieser Eingabe hatte
der Beschwerdeführer erkenntlich seinen Willen zum Ausdruck gebracht, dass er die
Änderung der Verfügung der Prüfungskommission vom 25. Oktober 1994 anstrebte.
Insofern stellte das Schreiben vom 1. November 1994 eine Verwaltungsbeschwerde im
Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
(VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesamt hatte vorliegend zwei Möglichkeiten, das
Verfahren ordnungsgemäss fortzuführen: Wäre das Bundesamt der Ansicht gewesen, dass
die Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen des Art. 52 Abs. 1 VwVG nicht genügt,
hätte es das in den Abs. 2 und 3 dieser Bestimmung vorgesehene Verbesserungsverfahren
einleiten und dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist - gemäss der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung genügt eine Frist von drei Tagen (BGE 112 Ib 634 E. 2c) - zur
Verbesserung einräumen müssen. Ging das Bundesamt jedoch davon aus, dass die
eingereichte Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen genügte, hatte es die
Möglichkeit, aufgrund der besonderen Umstände, die jeweils bei Beschwerden gegen
Prüfungsentscheide vorliegen, dem Beschwerdeführer im Sinn von Art. 53 VwVG eine
angemessene Frist zur Ergänzung der Beschwerde zu gewähren. In casu entschied sich das
Bundesamt offenbar grundsätzlich für die zweite der beiden genannten Möglichkeiten,
indem es dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 4. November 1994 eine 14tägige Frist
zur Ergänzung der Beschwerde einräumte. Verfahrensrechtlich ist jedoch zu beanstanden,
dass das Bundesamt dabei zwischen «vorsorglicher» und «definitiver» Beschwerde
unterschied. Für diese Unterscheidung besteht im Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren keine Grundlage. Der gesetzlich vorgesehene Verfahrensablauf lässt
einzig den Schluss zu, dass eine Beschwerde entweder den gesetzlichen Anforderungen
genügt, was bedeutet, dass sie an die Hand zu nehmen ist, oder ihnen nicht genügt, dann ist
auf sie nach unterlassener Verbesserung durch den Beschwerdeführer nicht einzutreten
(Art. 52 VwVG). Deshalb ist die vom Bundesamt gewählte Vorgehensweise, eine
Beschwerde, die den gesetzlichen Anforderungen genügt, zuerst als «vorsorgliche»
Beschwerde entgegenzunehmen und eine Frist zur Ergänzung der Beschwerdebegründung



(Art. 53 VwVG) anzusetzen, dann aber infolge unbenutzten Fristablaufes nicht auf die
Beschwerde einzutreten, rechtlich nicht haltbar. Der Nichteintretensentscheid vom 14.
Februar 1995 erweist sich als rechtsfehlerhaft. 3

(Die Rekurskommission heisst die Beschwerde gut, hebt den angefochtenen
Nichteintretensentscheid auf und weist die Streitsache zur Weiterführung des
erstinstanzlichen Verfahrens an das Bundesamt zurück) 4
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